
lnformationsblatt betreffend Anderungen zum Elterngeld ab 01.0'|.2011

Zum 1. Januar 2011 treten ein¡ge Änderungen be¡m Elterngeld in Kraft, d¡e bei E¡-stellung der Antragsunterlagen noch nicht

berücks¡cht¡gt werden konnten. Wir möchten Sie nachstehend über die entsprechenden Anderungen ¡nformieren und Sie b¡tten,

in jedem Fall d¡e beigefügte ,,Erklärung zur Höhe des E¡nkommens" auszufüllen und lhrem Elterngeldantrag beizufügen. B¡tte

haben S¡e Verständnis dafür, dass lhre zuständ¡ge Elterngeldstelle gegebenenfalls weitere Nachwe¡se benöt¡gt.

Die Anderunqen ab l. Januar 201 1 im Einzelnen:

I. Für Elterngeldberecht¡gte m¡t e¡nem zu berücksichtigenden Erwerbse¡nkommen von mehr als 1.200 Euro vor der

Geburt ¡hres K¡ndes:

Der Elterngeldanspruch wird stufenwe¡se ab e¡nem zu berücks¡chtigenden durchschn¡ttlichen monatlichen Erwerbseinkommen

von 1 .200 Euro von 67 Prozent auf 65 Prozent abgesenkt; fi¡r je zwe¡ Euro, d¡e das Einkommen über '1.200 Euro l¡egt, sinkt d¡e

Ersatzrate um 0.'l ProzentDunkte. Für Erwerbse¡nkommen von über 1.240 Euro beträot d¡e Ersatzrate 65 Prozent.

ll. Für Elterngeldberecht¡gte m¡t ausländ¡schen Erwerbse¡nkünften:

E¡nnahmen, d¡e nicht ¡m lnland versteuert werden oder n¡cht ¡nländischen Einnahmen gleichgestellt s¡nd, werden künftig n¡cht

mehr als E¡nkommen bei der Elterngeldberechnung berücksicht¡gt. E¡nkommen, das in einem Mitgliedstaat der Europàìschen

Un¡on, in e¡nem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europä¡schen Wirtschaftsraum (lsland, Liechtenstein,

Norwegen) oder ¡n der Schweiz versteuert wird, ist dem ¡m lnland versteuerten Einkommen gle¡chgeste¡lt, so dass d¡ese

E¡nkünfte ¡n d¡e Elterngeldberechnung e¡nfl ¡eßen.

lll. Für Elterngeldberecht¡gte, d¡e ¡m letfen abgeschlossenen Veranlagungszeitraum ein zu versteuerndes E¡nkommen

nach S 2 Absatz 5 E¡nkommensteuergeseÞ erz¡elt haben:

Elterngeldberecht¡gte, die ¡m Kalenderjahr vor der Geburt ¡hres Kindes e¡n zu versteuerndes Einkommen von mehr als 250.000

Euro hatten, haben keinen Anspruch mehr auf Elterngeld. Für Elternpaare entfällt der Elterngeldanspruch, wenn sie im
Kalenderjahr vor der Geburt ihres K¡ndes geme¡nsam ein zu versteuerndes E¡nkommen von mehr als 500.000 Euro hatten.

B¡tte re¡chen S¡e ¡n ¡edem Fall d¡e be¡l¡egênde,,Erklärung zur Hôhe des Einkommens" m¡t lhrem Elterngeldantrag e¡n.

lV. Fúr Elterngeldberechtigte, d¡e Le¡stungen nach dem Zwe¡ten Buch Soz¡algesetzbuch (SGB ll), dem Zwölften Buch

Soz¡algeseÞbuch (scB Xll) oder den K¡nderzuschlag nach S 6a BundeskindergeldgeseÞ erhalten:

Grundsätzl¡ch w¡rd das Elterngeld nicht auf ândere Soz¡alle¡stungen angerechnet - siehe Hinwe¡s ¡n den Erläuterungen zum

Antrag auf Elterngeld -. Ab 1. Januat 2011 w¡rd diese Anrechnungsfre¡heit aber für das Arbeitslosengeld ll, d¡e Soz¡alh¡lfe und

den Kinderzuschlag aufgehoben. Hieraus folgt, dass der Anspruch âuf Elterngeld, trotz teilwe¡se anderslautender Hinweise,

erhalten ble¡bt, die genannten Le¡stungen aber entsprechend gekürzt werden.

Eltern, die vor der Geburt ihres Kindes Erwerbseinkommen erzielt haben, erhalten e¡nen Elterngeldfre¡betrag. Der

Fre¡betrag entspr¡cht dem durchschnittlichen monâtl¡chen Einkommen der letzten zwölf Monate vor dem Monat der

Geburt des K¡ndes und bêträgt maximal 300 Euro. Sollten S¡e in d¡esem Zeitraum Erwerbseinkommen erz¡elt haben,

füllen S¡e biÉe die Erklärung zum E¡nkommen aus und fügen díe notwend¡gen Nachwe¡se be¡, auch wenn S¡e den

Mindestbetrag ¡n Höhe von 300 Euro beantragen.



Fam¡l¡enname, Vorname(n), Geburtsdatum des Kindes

Familienname, Vorname(n) des Elternteils/der Elternteile

Aktenze¡chen, soweit bekênnt

ERKLÄRUNG zuR Höne oES ETNKoMMENS

B¡tte beachten S¡e, dass ab 0'l.01.2011 der Anspruch auf Elterngeld entfällt, wenn die berechtigte Person im
letzten abgeschlossenen Veranlagungszeitraum vor der Geburt des Kindes e¡n zu versteuerndes Einkommen
It. Steuerbescheid von mehr als 250.000 € erzielt hat. Für Elternpaare - unabhängig vom Fam¡lienstand -
entfällt der Anspruch, wenn sie gemeinsam ein zu versteuerndes Einkommen von mehr als 500,000 €
erzielten.
Da die Angaben zur Höhe des Familieneinkommens im dezeitigen Antrag auf Elterngeld nicht abgefragt
werden, ist es notwendig, dass Sie die vorliegende Erklärung zur Höhe des Einkommens zusätzlich ausfüllen
und lhrem Elterngeldantrag beifügen.

We¡tere Hinweise zu den Änderungen beim Elterngeld ab 01,01,20'11 finden S¡e im beigefügten lnformations-
blatt.

.Angaben zur Eltêrngeldberechtigung.

tr lch bin alle¡n Berechtigte(r), d.h. mir steht die elter¡¡che Sorge/das Aufenthaltsbestimmungsrecht alle¡ne
zu und ich wohne mit dem anderen Elternteil des K¡ndes nicht in einer gemeinsamen Wohnung

tr Wir leben in einer Paargemeinschaft (Ehepaar, nichteheliche Lebensgemeinschaft oder eingetragene
Partnerschaft)

Mein / unser zu versteuerndes Einkommen im Kalenderjahr vor der Geburt des Kindes liegt unter 250.000 €
(bei nur einer berechtigten Person) beziehungsweise unter 500.000 € (beÌ Elternpaaren):

tr ja, der Steuerbescheid ist be¡gefügt.

tr ja, der Steuerbescheid liegt noch nicht vor.

Þ Das Elterngeld wird bis zur Vorlage des Steuerbescheids gemäß S I Abs. 3 Satz 2 BEEG
vorläufig gewährt. Gegebenenfalls wird zuviel gezahltes Elterngeld zurück gefordert. <

Mein / unser zu versteuerndes Einkommen im Kalenderjahr vor der Geburt des Kindes liegt über250.000€
(bel nuÍ e¡ner berecht¡gten Person) beziehungsweise über 500.000 € (bei Elternpaaren)

tr ja, ein weiterer Nachweis ist nicht erforderlich.
> ln d¡esem Fall besteht ke¡n Anspruch auf Elterngeld gemáß S 1 Abs. I BEEG <

tr eine Überschre¡tung der maßgeblichen Einkommensgrenze ist nicht ausgeschlossen; der entspre-
chende Steuerbescheid liegt jedoch noch nicht vor.

> Das Elternge¡d w¡rd b¡s zur Vorlage des Steuerbeschejds gemäß $ 8 Abs. 3 Satz 2 BEEG
vorläufig gewâhrt. Gegebenenfalls wÌrd zuviel gezahltes Elterngeld zurück gefordert. <

B¡tte beachten Sie die abschl¡eßende Erklärung und d¡e Hinweise im Antragsvordruck.

Mit lhrer Unterschrift auf dem Antrag bestät¡gen Sie auch die R¡cht¡gkeit und Vollständigkeit dieser
Erklärung; sollten s¡ch Änderungen in Bezug auf die vorstehenden Angaben ergeben, werde (n)
ich/wir d¡es der zuständ¡gen Elterngeldstelle unverzüglich m¡tteilen,


